
   

Universitätsstadt Siegen, 07.12.2022 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Rates vom 09.11.2022 
 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
9. Neufassung der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnah-

men zur Erhaltung und Erneuerung dörflicher Strukturen und historischer Bausub-
stanz der Stadt Siegen" (ehemals "Richtlinien über die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Projektförderung der Dorferneuerung der Stadt Siegen") 

 
Vorlage Nr. VL 1024/2022  

 
Beschluss: 

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Neufassung der "Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Erhaltung und Erneuerung dörflicher Struk-
turen und historischer Bausubstanz der Stadt Siegen". 
 
Diese bildet ab dem 01.01.2023 die Grundlage für die Bescheidung der Förderanträge für 
o.a. Zuwendungszweck und löst damit die "Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Projektförderung der Dorferneuerung der Stadt Siegen" vom 25.05.2016 (Ordnungs-
ziffer 90.610, Ortsrecht der Stadt Siegen) ab. In der Zeit zwischen dem 15.09.2022 (Ende der 
Antragsfrist Antragsjahr 2022 nach abzulösender Richtlinie) und dem 31.12.2022 können 
keine Förderanträge gestellt werden. 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltung(en) 
 19. Rat 09.11.2022 
 
 
 




